
                                                                                                                                              

Rechnungsabschluss

für das Finanzjahr

2024

des Gemeindeverbandes

Abfallbeseitigungsverbandes Südöstliches Mittelgebirge

Politischer Bezirk: Innsbruck-Land Land: Tirol

Mitgliedsgemeinden: Einwohner der Mitgliedsgemeinden lt. Volkszahl 
gem. § 10 Abs. 7 FAG 2017 zum 31.10.2023:

   Aldrans    2.804
    Lans    1.126
    Patsch                1.105
    Rinn    1.943
    Sistrans    2.283
    Tulfes    1.697



Beschlussfassung über den Rechnungsabschluss des Gemeindeverbandes 2024 
 
 
Der Entwurf des Rechnungsabschlusses für das Finanzjahr 2024 wurde vom Überprüfungsausschuss am 20.03.2025 
vorgeprüft. 
 
Der Entwurf des Rechnungsabschlusses vom 06.03.2025 für das Finanzjahr 2024 wurde in der Zeit vom 06.03.2025 bis 
20.03.2025 in der Geschäftsstelle zur öffentlichen Einsicht aufgelegt. Die Kundmachung über die Auflage des 
Rechnungsabschlusses zur öffentlichen Einsicht erfolgte vom 06.03.2025 bis 21.03.2025. Schriftliche Einwendungen wurden nicht 
eingebracht. 
 
Auszug aus dem Sitzungsprotokoll über die öffentliche Verbandsversammlungssitzung vom 20.03.2025: 
 
Anwesende: Aldrans: Obmann Bgm. Johannes Strobl, Rinn: Bgm. Herbert Schafferer, Sistrans: Bgm. Piegger Johannes, Lans: Bgm. Dr. Benedikt  

   Ehrhard 
 

Nicht erschienen: entschuldigt  Tulfes: Bgm. Martin Wegscheider; Patsch: Bgm. DI.Andreas Danler  
 
 
Die Beschlussfähigkeit war somit gegeben. Die Einberufung der Sitzung erfolgte ordnungsgemäß. In Abwesenheit des 
Verbandsobmannes wurde der Rechnungsabschluss genehmigt und dem Rechnungsleger die Entlastung erteilt - nicht erteilt - mit 
folgenden Auflagen erteilt: 
 
Abstimmungsergebnis: 04 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen, 0 Stimmenthaltungen. 
 
Der Beschluss über die Genehmigung des Rechnungsabschlusses wurde vom 21.03.2025 bis 07.04.2025 kundgemacht. 
 
Die Bestandteile des Rechnungsabschlusses werden gem. § 108 Abs. 6 TGO 2001, LGBl. Nr. 36/2001 idgF, ohne Angabe 
schützenswerter personenbezogener Informationen auf der Internetseite des Gemeindeverbandes veröffentlicht. 
Link zur Veröffentlichung: https://www.aldrans.at/Gemeindeamt/Das_Amt/Finanzdaten 
 
Abweichungen von den Ansätzen des Voranschlages sind gemäß § 106 Abs. 1 TGO 2001, LGBl. Nr. 36/2001 idgF, ab dem 
Betrag von EUR 7.000,00 je Voranschlagswert für die Genehmigung des Rechnungsabschlusses zu begründen. 
















































































































































































































































































